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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 26. April 1999

zur Änderung der Entscheidung 93/389/EWG über ein System zur Beobachtung
der Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Gemeinschaft

(1999/296/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 130s Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189c des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Alle Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft sind
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen
(UNFCCC), das seit seinem Inkrafttreten am 21.
März 1994 alle Vertragsparteien verpflichtet, natio-
nale Verzeichnisse zu erstellen, in regelmäßigen
Abständen zu aktualisieren, zu veröffentlichen und
der Konferenz der Vertragsparteien zur Verfügung
zu stellen, in denen die anthropogenen Emissionen
aller nicht durch das Montrealer Protokoll gere-
gelten Treibhausgase aus Quellen und der Abbau
solcher Gase durch Senken aufgeführt sind, wobei
von der Konferenz der Vertragsparteien vereinbarte
vergleichbare Methoden anzuwenden sind.

(2) Ferner verpflichtet das Übereinkommen alle
Vertragsparteien, nationale und gegebenenfalls
regionale Programme zu erarbeiten, umzusetzen, zu
veröffentlichen und regelmäßig zu aktualisieren, in
denen Maßnahmen zur Abschwächung der
Klimaänderungen durch die Bekämpfung anthro-
pogener Emissionen aller nicht durch das
Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgase aus
Quellen und den Abbau solcher Gase durch
Senken vorgesehen sind.

(3) Die erste Konferenz der Vertragsparteien des
UNFCCC hat beschlossen, daß die in Anhang I
genannten Vertragsparteien des genannten Über-
einkommens dem Sekretariat jährlich nationale
Verzeichnisse vorlegen, die Angaben zu den Emis-
sionen aus Quellen und zum Abbau der Treibhaus-
gase durch Senken enthalten, und daß bei der

Ausarbeitung der Berichte gemäß dem Überein-
kommen die von der zwischenstaatlichen Gruppe
für Klimaänderungen verabschiedeten Leitlinien
für nationale Verzeichnisse von Treibhausgasen
und die technischen Leitlinien zur Bewertung von
klimatischen Auswirkungen und Anpassungen
anzuwenden sind.

(4) Die Entscheidung 93/389/EWG (4) muß geändert
werden, um das Beobachtungsverfahren, insbeson-
dere die Beobachtung der Begrenzung und der
Verringerung von Treibhausgasemissionen nach
dem Jahr 2000 und die Anwendung auf alle nicht
durch das Montrealer Protokoll geregelten anthro-
pogenen Emissionen von Treibhausgasen entspre-
chend den im Rahmen des UNFCCC eingegan-
genen Verpflichtungen und unter Berücksichti-
gung der Anforderungen des zu diesem Überein-
kommen auf der dritten Konferenz der Vertrags-
parteien des UNFCCC am 10. Dezember 1997
geschlossenen Protokolls von Kyoto zu aktuali-
sieren.

(5) Es ist von grundlegender Bedeutung, daß die Fort-
schritte bei der Erfüllung der Verpflichtungen der
Gemeinschaft gemäß dem UNFCCC und dem
Protokoll von Kyoto zu diesem Übereinkommen
genau und regelmäßig bewertet werden können.

(6) Die Gemeinschaft hält die Beobachtungsverfahren
für ein wesentliches Instrument bei der Bewertung
dieser Fortschritte.

(7) Nach dem Protokoll von Kyoto müssen die in
Anhang I genannten Vertragsparteien bis 2005
nachweisbare Fortschritte bei der Erfüllung ihrer
Verpflichtungen nach dem Protokoll gemacht
haben.

(8) Die Bestimmungen des durch die Entscheidung
93/389/EWG geschaffenen Beobachtungssystems
müssen auch auf die anthropogenen Emissionen
aller nicht durch das Montrealer Protokoll gere-
gelten Treibhausgase aus Quellen und deren Abbau
durch Senken Anwendung finden; das Beobach-
tungsverfahren sollte weiterhin aktualisiert werden,
damit künftige Beschlüsse im Rahmen des Proto-
kolls von Kyoto ihren Niederschlag finden.

(1) ABl. C 120 vom 18.4.1998, S. 22.
(2) ABl. L 89 vom 19.3.1997, S. 7.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 18.

September 1997 (ABl. C 304 vom 6.10.1997, S. 109), Gemein-
samer Standpunkt des Rates vom 16. Juni 1998 (ABl. C 333
vom 30.10.1998, S. 38) und Beschluß des Europäischen Parla-
ments vom 9. Februar 1999 (noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht). (4) ABl. L 167 vom 9.7.1993, S. 31.
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(9) Es wurde festgestellt, daß die in der Entscheidung
93/389/EWG festgelegte Frist bis zum 31. Juli für
die Vorlage der Verzeichnisse nur mit Schwierig-
keiten von allen Mitgliedstaaten eingehalten
werden kann.

(10) Auf seiner Tagung vom 22./23. Juni 1995 hat der
Rat die Entschlossenheit der Gemeinschaft bekräf-
tigt, ihre Verpflichtungen aus dem Überein-
kommen einzuhalten, und seine Schlußfolge-
rungen vom 29. Oktober 1990, vom 15. und 16.
Dezember 1994 und vom 9. März 1995 bestätigt.

(11) Die Entscheidung 93/389/EWG ist daher entspre-
chend zu ändern 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Artikel 1 bis 8 der Entscheidung 93/389/EWG
werden durch folgende Artikel ersetzt:

„Artikel 1

Mit dieser Entscheidung wird ein System eingerichtet

 zur Beobachtung aller nicht durch das Montrealer
Protokoll geregelten anthropogenen Emissionen
von Treibhausgasen in den Mitgliedstaaten und

 zur Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf
die Erfüllung der diesbezüglichen Verpflich-
tungen.

Artikel 2

Nationale Programme

(1) Von den Mitgliedstaaten werden nationale
Programme zur Begrenzung und/oder Verringerung
ihrer anthropogenen Emissionen aller nicht durch das
Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgase aus
Quellen und zur Verbesserung des Abbaus dieser
Treibhausgase durch Senken erstellt, veröffentlicht
und durchgeführt, um dazu beizutragen, daß

 die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2000 auf dem
Stand von 1990 in der Gemeinschaft insgesamt
stabilisiert werden; hierbei wird davon ausge-
gangen, daß andere Industrieländer ähnliche
Verpflichtungen eingehen; Mitgliedstaaten, die
von einem relativ geringen Energieverbrauch und
damit von einem pro Kopf oder anhand einer
anderen geeigneten Grundlage gemessenen nied-
rigen Emissionsniveau ausgehen, haben das Recht,
CO2-Ziele und/oder -Strategien entsprechend
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
festzulegen, wobei sie die Energieeffizienz ihrer
Wirtschaftstätigkeiten verbessern, wie vom Rat auf
seinen Tagungen vom 29. Oktober 1990, 13.
Dezember 1991 und 15. und 16. Dezember 1994
vereinbart wurde;

 die aus dem Rahmenübereinkommen der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen und
aus dem Protokoll von Kyoto resultierenden

Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Begren-
zung und/oder Verringerung der Emissionen aller
nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten
Treibhausgase erfüllt werden;

 die tatsächlichen und die geplanten Fortschritte
der Mitgliedstaaten, einschließlich des Beitrags
von Gemeinschaftsmaßnahmen; im Hinblick auf
die Erfüllung vereinbarter einzelstaatlicher
Beiträge zu den Verpflichtungen der Gemein-
schaft gemäß dem Rahmenübereinkommen der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen und
dem Protokoll von Kyoto transparent und genau
überwacht werden.

Diese Programme werden regelmäßig fortgeschrieben.

(2) Jeder Mitgliedstaat nimmt in sein nationales
Programm folgendes auf:

a) Schätzwerte zu den Auswirkungen der politischen
und anderweitigen Maßnahmen im Bereich der
Emissionen und Verringerungen sowie Einbezie-
hung dieser Werte in die Vorausschätzungen für
CO2 und andere nicht durch das Montrealer Proto-
koll geregelte Treibhausgase zwischen dem Refe-
renzjahr und dem Jahr 2000 entsprechend den
Berichterstattungsauflagen des Rahmenüberein-
kommens der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen;

b) mindestens für die sechs in Anhang A des Proto-
kolls von Kyoto aufgeführten Treibhausgase 
Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Distick-
stoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (HFC),
Perfluorkohlenwasserstoffe (PFC) und Schwefelhe-
xafluorid (SF6),

 die nach Artikel 3 Absatz 1 ermittelten anthro-
pogenen Emissionen von Kohlendioxid,
Methan und Distickstoffoxid im Referenz-
jahr 1990;

 die nach Artikel 3 Absatz 1 ermittelten anthro-
pogenen Emissionen von Fluorkohlenwasser-
stoffen, Perfluorkohlenstoffen und Schwefelhe-
xafluorid im Referenzjahr 1990 und/oder 1995;

 nach Artikel 3 Absatz 1 vorgenommene
Bestandsaufnahmen der anthropogenen Emis-
sionen aus Quellen und des Abbaus durch
Senken;

 detaillierte Angaben über die seit dem Refe-
renzjahr durchgeführten oder beschlossenen
nationalen Politiken und Maßnahmen, die
wesentlicher Bestandteil der Bemühungen zur
Emissionsminderung und zum verstärkten
Abbau der Treibhausgase durch Senken sind,
aufgeschlüsselt nach Treibhausgasen und
Sektoren; dabei sind auch die Ziele der
Maßnahmen und die jeweils eingesetzten poli-
tischen Instrumente sowie der Durchführungs-
stand der jeweiligen Politik oder Maßnahme
und nach Möglichkeit Zwischenindikatoren für
ihren Fortschritt anzugeben;
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 ergriffene oder geplante Maßnahmen zur
Durchführung einschlägiger gemeinschaftli-
cher Rechtsvorschriften und Politiken;

 Schätzwerte zu den Auswirkungen der politi-
schen und anderweitigen Maßnahmen im
Bereich der Emissionen und Verringerungen
sowie Einbeziehung dieser Werte in die
Vorausschätzungen

i) für die in Anhang A des Protokolls von
Kyoto aufgeführten Treibhausgase zwischen
dem Referenzjahr und dem Zeitraum 2008-
2012, und

ii) soweit wie möglich für die in Anhang A des
Protokolls von Kyoto aufgeführten Treib-
hausgase zwischen dem Referenzjahr und
dem Jahr 2005

nach dem Verfahren des Artikels 8 aufgrund
einheitlicher verfahrenstechnischer Vorgaben,
einschließlich Angaben zum quantitativen
Verständnis der Prämissen für die Vorausschät-
zungen und zum Schätzungsverfahren;

 soweit möglich, eine Bewertung der wirtschaft-
lichen Auswirkungen der vorgenannten
Maßnahmen.

c) Angaben zu folgenden Gasen: Kohlenmonoxid
(CO), Stickoxide (NOx) und flüchtige organische
Verbindungen außer Methanverbindungen
(NMVOC) sowie Schwefeloxide entsprechend den
Berichterstattungsauflagen des Rahmenüberein-
kommens der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen, einschließlich

 Angaben über Emissionen

 einer Beschreibung der politischen und ander-
weitigen Maßnahmen, die zur Begrenzung und/
oder Verringerung der Emissionen dieser Gase
ergriffen werden oder geplant sind;

 soweit möglich, in regelmäßigen Abständen
vorzulegende Schätzwerte für Emissionsvoraus-
schätzungen nach dem Verfahren des Artikels
8 aufgrund einheitlicher verfahrenstechnischer
Vorgaben, einschließlich Angaben zum quanti-
tativen Verständnis der Prämissen für die
Vorausschätzungen und zum Schätzungsver-
fahren.

Artikel 3

Bestandsaufnahmen und Berichterstattung

(1) Die Mitgliedstaaten ermitteln anhand der von
der Zwischenstaatlichen Gruppe für Klimaände-
rungen (IPCC) angenommenen und von der Konfe-
renz der Vertragsparteien gebilligten Verfahren ihre
anthropogenen Emissionen aller nicht durch das
Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgase gemäß
Artikel 2 Absatz 2 aus Quellen sowie deren Abbau

durch Senken. Diese Verfahren werden nach dem
Verfahren des Artikels 8 gegebenenfalls geändert, um
künftigen Beschlüssen der Konferenz der Vertragspar-
teien in vollem Umfang Rechnung zu tragen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
alljährlich spätestens zum 31. Dezember die Angaben
des Vorjahres über die anthropogenen CO2-Emissionen
und deren Abbau durch Senken mit.

Die Mitgliedstaaten übermitteln außerdem jährlich
die Angaben ihrer nationalen Verzeichnisse über die
Emissionen der übrigen Treibhausgase gemäß Artikel
2 Absatz 2 aus Quellen und über deren Abbau durch
Senken. Sie teilen der Kommission bis zum 31.
Dezember ihre endgültigen Angaben für das vorletzte
Jahr und vorläufige Angaben für das Vorjahr mit.

Die Mitgliedstaaten teilen ferner bis zum 31.
Dezember die zuletzt verfügbare Vorausschätzung für
die Emissionen von Treibhausgasen gemäß Anhang A
des Protokolls von Kyoto aus Quellen und für deren
Abbau durch Senken für den Zeitraum 2008-2012
und, soweit möglich, für 2005 mit.

Die Kommission ergreift weitere Maßnahmen, um die
Vergleichbarkeit und die Transparenz der nationalen
Verzeichnisse und Berichterstattung zu fördern.

(3) Die Kommission nimmt zusammen mit den
Mitgliedstaaten anhand der von diesen übermittelten
Informationen Bestandsaufnahmen der Emissionen
von anthropogenen Treibhausgasen und ihres Abbaus
durch Senken in der Gemeinschaft vor. Die Kommis-
sion leitet diese Bestandsaufnahmen, die auf die
gemäß Absatz 2 erhaltenen Angaben gestützt sind, bis
zum 1. März an alle Mitgliedstaaten weiter.

Artikel 4

Verfahren und Methoden für die Bewertung

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti-
kels 8 Verfahren und Methoden für die Bewertung der
nationalen Programme gemäß Artikel 6 und die
Häufigkeit ihrer Fortschreibung durch die Mitglied-
staaten fest.

Artikel 5

Bewertung der nationalen Programme und des
Standes der Emissionen in der Gemeinschaft

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis-
sion binnen drei Monaten nach Bekanntgabe dieser
Entscheidung ihre bestehenden nationalen
Programme, sofern noch nicht übermittelt, oder die
Aktualisierungen bereits übermittelter Programme.

Weitere nationale Programme und ihre Aktualisie-
rungen werden der Kommission binnen drei Monaten
nach ihrer Annahme übermittelt.
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(2) Die Kommission übermittelt den anderen
Mitgliedstaaten die nationalen Programme binnen
eines Monats nach deren Erhalt.

(3) Die Kommission bewertet die nationalen
Programme, um festzustellen, ob die Fortschritte in
der Gemeinschaft insgesamt für die Erfüllung der
Verpflichtungen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1
ausreichen.

(4) Die Kommission erstattet dem Europäischen
Parlament und dem Rat binnen sechs Monaten nach
Erhalt der nationalen Programme Bericht über die
Ergebnisse ihrer Bewertung.

Die Europäische Umweltagentur unterstützt gegebe-
nenfalls die Erstellung des Berichts gemäß ihrem jähr-
lichen Arbeitsprogramm.

Artikel 6

Bewertung der erzielten Fortschritte

Die Kommission überprüft im Benehmen mit den
Mitgliedstaaten alljährlich, ob die tatsächlichen und
die geplanten Fortschritte der Mitgliedstaaten,
einschließlich des Beitrags von Gemeinschaftsmaß-
nahmen, im Hinblick auf die Erfüllung der Verpflich-
tungen der Gemeinschaft aus dem Rahmenüberein-
kommen der Vereinten Nationen über Klimaände-
rungen und dem Protokoll von Kyoto ausreichen, um
sicherzustellen, daß die Gemeinschaft und ihre
Mitgliedstaaten auf dem Weg zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen vorankommen, und erstattet dem
Europäischen Parlament und dem Rat unter Zugrun-
delegung der gemäß den Artikeln 2, 3 und 5 einge-
gangenen Informationen Bericht. Der Bericht der
Kommission wird dem Europäischen Parlament und
dem Rat auch im Fall einer unvollständigen Über-
mittlung von Daten seitens der Mitgliedstaaten vorge-
legt; in diesem Fall kann die Kommission im
Benehmen mit den betroffenen Mitgliedstaaten die
verläßlichsten verfügbaren Daten in den Bericht
aufnehmen.

Artikel 7

Andere Treibhausgase

(gestrichen)

Artikel 8

Ausschuß

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuß
unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten

zusammensetzt und in dem der Vertreter der
Kommission den Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden
Maßnahmen. Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme
zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der
Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit
der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellung-
nahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in
Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags für die Annahme
der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu
fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstim-
mung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter
der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung
nicht teil.

(3) a) Die Kommission erläßt die beabsichtigten
Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme
des Ausschusses übereinstimmen.

b) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit
der Stellungnahme des Ausschusses nicht
überein oder liegt keine Stellungnahme vor, so
unterbreitet die Kommission dem Rat unver-
züglich einen Vorschlag für die zu treffenden
Maßnahmen. Der Rat beschließt mit qualifi-
zierter Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten nach seiner Befassung keinen
Beschluß gefaßt, so werden die vorgeschlagenen
Maßnahmen von der Kommission erlassen.“

Artikel 2

Diese Entscheidung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 26. April 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. FISCHER


